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Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 
https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/umsetzung-arbeitsbedingungenrl/ 

Der Jugend-Check für Referentenentwurf und Kabinettsentwurf ist identisch. Die zitierten Paragrafen können jedoch zwi-
schen Referentenentwurf und Kabinettsentwurf abweichen. 
 

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de.   

Kompetenzzentrum Jugend-Check  
Seydelstr. 18 ⋅ 10117 Berlin 
www.jugend-check.de 

Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und vorherseh-
bare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts (Ka-
binettsbefassung: 06.04.2022) 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert: 

• Der Anwendungsbereich des Nachweisgesetzes soll künftig ausnahmslos für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gelten (§ 1 S. 1 NachweisG). Damit werden auch kurzzeitige Ar-
beitsverhältnisse erfasst. Junge Menschen mit vorübergehenden einmonatigen Aushilfsjobs 
können dadurch mehr Rechtssicherheit bzgl. fairer Arbeitsbedingungen erhalten. 

• Die Mindestanforderungen der Vertragsniederschrift eines Berufsausbildungsvertrages soll 
mit detaillierteren Informationen (z.B. Ausbildungsstätte) ergänzt werden (§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 
4 BBiG). Dies kann zu mehr Rechtssicherheit für junge Auszubildende beitragen, weil trans-
parentere und vorhersehbarere Arbeitsbedingungen geschaffen werden können. Für junge 
Auszubildende kann das besonders wichtig sein, da der Ausbildungsbeginn oftmals den ers-
ten Kontakt mit dem Berufsalltag darstellt. 

• Befristet Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat und 
die ihrem Arbeitgeber ihren Wunsch nach Entfristung schriftlich angezeigt haben, sollen 
künftig von diesem innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige eine schriftlich begrün-
dete Antwort erhalten (§ 18 Abs. 2 S. 1 TzBfG). Da junge Menschen häufig mit befristeten 
Anstellungen in das Berufsleben einsteigen, kann diese potentielle Transparenz bzgl. einer 
Entfristungsperspektive für ihre künftige Lebensplanung wichtig sein, weil der Berufsein-
stieg z.B. mit der Familiengründung zeitlich zusammentreffen kann. 

 

 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die vorübergehend als Aushilfen einge-
stellt werden. Weitere Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die eine Berufsaus-
bildung – einschließlich Ausbildungen an Bord von Schiffen – aufnehmen. Außerdem 
sind junge Menschen bis 27 Jahre betroffen, die in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
stehen. 
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